
Infoveranstaltung

Bewirtschaftung städtischer Mittel durch

Schulen im Aufgabenbereich SchA

- Etatberichtwesen -

Amt für allgemeinbildende Schulen



▪ Rechnungswesen (Anfang Februar 2023)

➢ eRechnungen

➢ Papierrechnungen

▪ Sondervorgänge (März 2023)

➢ rund um die Handkasse

➢ Kleinabrechnungen

➢ Kostenersatz Kopiergeld

➢ pädagogische Projektmittel

➢ Neuaufnahme Sachkonten / Kostenarten in Schuletats

▪ Etatberichte  (Juli 2023)

➢ Änderungen bei staatlichen Schulgirokonten

➢ Etatberichte lesen, verstehen

➢ Ausgaben planen



Städtische Girokonten

➢ Handkassengirokonto

➢ BuT-Girokonto

Girokonten mit nicht abschließend geklärter Inhaberschaft

➢ 1. (nichtstädtisches) Schulgirokonto*

➢ 2. (nichtstädtisches) Schulgirokonto*

➢ 3. (nichtstädtisches) Schulgirokonto*

*Verwendungszwecke z.B.

− Eltern-Lehrer-Transferkonto

− Fahrtenkonto

− Eltern- und Schülervertretung, 

− Ganztagskonto, …

Schulische Girokonten

aktueller Stand Schulgirokonten



Schulische Girokonten

Änderung Rechtsgrundlagen April / Mai 2023

Änderung § 25 II 1 Nr. 2 BaySchO, wirksam zum 01.05.2023

Finanzielle Abwicklung über staatliche Schulkonten

„[…]

Ein Konto der Schule wird ferner jeweils eingerichtet

1. auf Antrag des Elternbeirats für Zahlungen im Rahmen von 

dessen Tätigkeit,

2. auf Antrag der Schülermitverantwortung für Zahlungen

a) im Rahmen von deren Tätigkeit oder

b) im Rahmen einer Schülerzeitung, die als Einrichtung der Schule 

erscheint,

3. auf Antrag der Schülerinnen und Schüler, die an einer 

Schülerfirma mitwirken, für Zahlungen im Zusammenhang mit der 

Tätigkeit der Schülerfirma.

[…]“



Schulische Girokonten

Rechtsanspruch auf Girokonten

Staatliche Schulen

Wenn nicht kommunal gestellt, dann staatlich (§ 25 I 3 BaySchO):

1 Zwingendes „Hauptkonto“ für Kostenbeiträge Eltern

1 Konto Elternbeirat

1 Konto SMV (SMV-Arbeit oder SMV-Schülerzeitung)

1 Konto je Schülerfirma



Städtische Schulgirokonten

➢ Handkassengirokonto

➢ BuT-Girokonto

Staatliche Schulgirokonten

➢ 1. Hauptkonto: Schülerfahrten, Schulveranstaltungen, Kopiergeld

➢ 2. Elternbeirat-Konto

➢ 3. SMV-Konto

➢ 4. bis zu „x“ Schulgirokonten für Schülerfirmen

Schulische Girokonten

künftige Girokontenstruktur staatl. Schulen



Verwaltung

➢ 1. Hauptkonto: Schule (=Schulleitung / Beauftragte)

➢ 2. Elternbeirat-Konto: Schule + EB-Vorsitz

➢ 3. SMV-Konto: Schule + SMV-Mitglied

➢ 4. Schülerfirmen: Schule + Gesellschafter Schülerfirma

Rechnungsprüfung

➢ 1. Hauptkonto: Kassenprüfungsausschuß der Schule

➢ 2. Elternbeirat-Konto: Kassenprüfungsausschuß der Schule + EB 

➢ 3. SMV-Konto: Kassenprüfungsausschuß der Schule + SMV

➢ 4. Schülerfirmen: Kassenprüfungsausschuß der Schule + SF

Schulische Girokonten

Verwaltung und Prüfung staatlicher Schulkonten



Künftig: Schulgirokonten städt. Schulen

Städtische Schulgirokonten

➢ Handkassengirokonto

➢ BuT-Girokonto

➢ 1. Hauptkonto (städtische Bilanz): Kopiergeld

➢ 2. Hauptkonto (≠ städt. Bilanz):

− Schülerfahrten

− Schulveranstaltungen

➢ 2. Elternbeirat-Konto

➢ 3. SMV-Konto

➢ 4. Schulgirokonten für Schülerfirmen



Schulische Girokonten

abzuwickelnde Mittel

Einzelbetrachtung Strömungsgrößen

Sachaufwandsbeitrag Elternvertretung (Elternbeirat)

Einnahmequellen Spenden / Verkaufserlöse (§ 2b UStG!)

Erhebung seitens EB der Schule

Weiteres Verfahren

- EB beschließt über Verwendung. Wenn Verwendung nicht den 

staatlichen Personalhaushalt (z.B. zusätzliches Begleitpersonal 

Schülerfahrten) betrifft, werden die einzusetzenden Mittel 

automatisch städtischer Sachaufwand.

- Kauf durch Schule aus Schuletats.

- Refinanzierung durch Überweisung von EB-Konto auf 

Verwahrgeldkonto Stadt und Einstellung in Schuletat.



Schulische Girokonten

Verhandlungsthemen mit Sparkasse

➢ Verfahren zur Konteneinrichtung

➢ Verfahren zur Kontenmigration / -umschreibung

➢ Verfahren zur Kostenverrechnung (Kontoführung)

Ziel der Stadt Nürnberg:

➢ Einheitliche Bedingungen für alle staatlichen Schulen

➢ Einheitliches Verfahren bezüglich Kontenverwaltung

➢ Pauschalierte Abrechnung der Kontoführungsgebühren

(Keine Vorkasse für Schulen!)



Übersicht der Schuletats

➢ Halbtagsetat

➢ Ganztagsetat

➢ Lernmittelfreiheit (Schulbücher)

➢ KEiM

➢ Investiv



Aufbau der Schuletats

➢ Gliederung nach Kostenstellen und Sachkonten (Kontierung)

➢ Kostenstellen: WO passiert etwas?

✓ (Stamm-)Schule

✓ Dependance

✓ Ganztag

➢ Sachkonten: WAS passiert?

✓ Einzahlung Kopiergeld

✓ Bezahlung lernmittelfreie Schulbücher

✓ Bezahlung Kopierpapier

✓ …



Kostenstellen (WO passiert etwas?)

➢ Aufbau von Kostenstellen

➢ L     2      1       1     1     0      0      0    0    1   (GS / Stammschule)

➢ V   2     1      1      1   0    0     0     0   6   (GS-Dependance)

➢ V     2     1       2      1      0      0     0    1     7   (MS  - GTB)
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Produkt

Ziffer: 

Produkt
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Produkt
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Produkt
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Produkt
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Produkt
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fort-

laufend
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Sachkonten (WAS passiert?)

➢ Beginnt mit 5  => Ertrag, v.a.

➢ 54140050  => Kopiergeldeinzahlungen

➢ 51470000  => Geldspendeneingänge

➢ Beginnt mit 6  => Aufwand, z.B.

➢ 62141000  => Verbrauchsmittel (Kopierpapier, …)

➢ 62142000  => Gebrauchsgegenstände

➢ 62400100  => Lehr- & Unterrichtsmittel

➢ 62400010  => Lernmittelfreiheit GS / MS / SFZ

➢ 62420400  => Ganztag

➢ …



Kurzvorstellung Etatbericht Halbtag



Kurzvorstellung Etatbericht Halbtag



Kurzvorstellung Etatbericht Ganztag



Kurzvorstellung Etatbericht „Schulbücher“



Kurzvorstellung Etatbericht KEiM



Kurzvorstellung Etatbericht „investiv“



Kurzvorstellung Etatbericht Einzelposten



Schuletats – jährlicher Ablauf

▪ Unterstützung der Bewirtschaftung durch Etatberichte

Etatzuteilung

Große 
Mittelbewirtschaftung

ergänzende 
Mittelbewirtschaftung

Jahresabschluß

1. Quartal

2. Quartal3. Quartal

4. Quartal



Schuletats – jährlicher Ablauf (Stichworte)

▪ Beginn Haushaltsjahr, vorläufige Haushaltsführung

▪ 1. QT Versand vorläufiger Jahresabschluß (Schuletats)

  Etatneuzuteilungen (Haushaltsgenehmigung)

▪ 2. QT  Beginn der monatlichen Etatauswertungen

  idealerweise Großbestellung 

  Versand endgültiger Jahresabschluß

▪ 3. QT ggf. Zuteilung Vorjahresreste / KEiM-Etats

  zweite größere Jahresbestellung (Ergänzung)

▪ 4. QT  letzter Versand monatliche Etatauswertung

  letzte Lieferungen für ausklingendes Haushaltsjahr

▪ Januar letzte Buchungsmöglichkeit für Altrechnungen



Etatbewirtschaftung – Empfehlung „Fahrplan“

▪ 1. Quartal nur unabwendbare Ausgaben;

  ab Etatneuzuteilung: reguläre Etatbewirtschaftung

▪ 2. Quartal spätestens zum Abschluß Großbestellung 

  (Ziel: Lieferung Ende der Sommerferien)

▪ 3. Quartal spätestens zum Abschluß Ergänzungsbestellung

  (Ziel: Lieferung vor Jahresende)

▪ 4. Quartal Nur noch laufender Bedarf



Etatbewirtschaftung – kleine Hilfen

▪ Fixkostenkalender

➢ Welche Mittel sind (z.B. vertraglich) von Anfang an gebunden?

➢ In welchem Monat fließen sie in welcher Höhe ab?

➢ Was bleibt damit real zur schulischen Schwerpunktsetzung?

➢ Beispielhaft die vereinfachte Form:



Etatbewirtschaftung – kleine Hilfen

▪ Priorisierte Einkaufsliste (z.B. für KEiM-Etat)

➢ Vorherige Festlegung der zu beschaffenden Gegenstände

➢ Entscheidungsfindung ohne Zeitnot

➢ Schnelle Beschaffung möglich, sobald Mittel verfügbar sind

➢ Rechtzeitige Fortschreibung!



Schulische Sachaufwandsträgerschaft

▪ Was zählt zum schulischen Sachaufwand?

➢ Fundstelle: Art. 3 Abs. 1, 2, 4, 5 BaySchFG

➢ Aufwendungen, die für ordnungsgemäßen Schulbetrieb und 

Unterricht erforderlich sind, v.a. für 

▪ Schulgebäude und -anlagen, Lehr- / Lernmittel, fachpraktische 

Ausbildung, Schulveranstaltungen, Mitgestaltung des 

Schullebens (EB/SMV), Geschäftsbedürfnisse (Büromaterial), 

Schülerbeförderung auf Schul- und Unterrichtswegen oder für 

den inklusiven Unterricht.



Schulische Sachaufwandsträgerschaft

▪ Wie ist die Umsetzung der Sachaufwandsträgerschaft geregelt?

➢ Kaum gesetzliche Vorgaben

➢ Entscheidungsspielraum des Sachaufwandsträgers

➢ Stadt Nürnberg: Möglichst viel Eigenverantwortung der Schulen

➢ Bereitstellung von Schuletats (bleiben städtische Mittel)

➢ Schuletats = Ihre Kuchenstücke aus dem Amtsbudget

➢ Schulen bewirtschaften die bereitgestellten Mittel (Bestellungen).

➢ Die Rechnungen begleicht die Stadt Nürnberg aus den Etats.

➢ Das heißt: Keine Auszahlung von Geld zur freien Verfügung!

- Vorstellung Etats, Zweckrichtung

- Ziel der Etatbewirtschaftung ist immer die schwarze Null; 

Sondereffekte werden gesondert behandelt.



Schulische Sachaufwandsträgerschaft

▪ Was ist kein schulischer Sachaufwand?

▪ Generell

➢ Spenden

➢ Geschenke / Anerkennungsgaben / Werbeartikel

➢ Schülerverpflegung / Süßwaren

▪ Besonderheiten staatliches Personal

➢ Fortbildungen / Dienstreisen

➢ Kondolenzaufwendungen

▪ Diese Beispiele werden nicht aus städtischen Mitteln bezahlt.



Konsolidierung 2023 - 2026

➢ Feste Konsolidierung: jährlich rund 376.000 Euro

− Wechselnde Etats (bisher: außerhalb, Lernmittelfreiheit)

− Derzeit: Lernmittelfreiheit, Halbtagsetat

➢ freiwillige Konsolidierung: jährlich wechselnde Höhen

− 2023: Halbtagsetat (5% variable Kosten), Ganztagsetat (10%)

− 2024: Halbtagsetat (daher R/V)



Haben Sie noch Fragen?

Amt

für allgemeinbildende Schulen

Finanzen, Controlling und Beschaffung

Hauptmarkt 18

90403 Nürnberg

Holger Kraus

+49 (0)9 11 / 2 31-103 47

holger.kraus@stadt.nuernberg.de

https://www.nuernberg.de/internet/schulen

_in_nuernberg/

https://www.nuernberg.de/internet/schulen_in_nuernberg/
https://www.nuernberg.de/internet/schulen_in_nuernberg/
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